
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl,
Jörg Schneider und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/16685 –

Migrationsspezifische Unterschiede beim Ausbildungsabbruch

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Gemäß dem Berufsbildungsbericht 2018 bestehen zwischen Menschen mit 
Migrationshintergrund und deutschen Staatsbürgern deutliche Unterschiede 
hinsichtlich der Ausbildungsintegration (vgl. www.bit.ly/2QztZkq, S. 14). 
Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass Personen mit Migrationshintergrund 
häufiger ohne Berufsabschluss bleiben (ebd.). „Im Jahr 2016 wurden in 
Deutschland 25,8 % der Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst, was einem 
leichten Anstieg um 0,9 % zum Vorjahr entspricht“ (ebd.). Quantitative Daten 
zu Vertragslösungen von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
sind im Berufsbildungsbericht 2018 nicht enthalten.

 1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Auszubild-
enden in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die ab-
soluten Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 
2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, 
Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylher-
kunftsland ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage 1* verwiesen. Daten für 2019 
liegen der Bundesregierung noch nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17072 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ausbildungsanfän-
gerquote in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die relativen und ab-
soluten Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 
2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, 
Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylher-
kunftsland ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage 2* verwiesen. Die Berufsbil-
dungsstatistik weist entsprechende Daten erst ab dem Jahr 2011 aus. Da Wohn-
orte der Auszubildenden und auch Pendelaktivitäten in der Berufsbildungssta-
tistik nicht erfasst werden, wird auf eine Differenzierung nach Ländern verzich-
tet. Die Gründe dafür, dass die Auswertungen zur Ausbildungsanfängerquote 
darüber hinaus nicht alle gewünschten Differenzierungen abbilden können, fin-
den sich auch ausführlich im Kapitel A 5.8 des Datenreports zum Berufsbil-
dungsbericht auf Seite 185 ff.

 3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Ausbil-
dungsabbrecher in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt 
(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Ver-
änderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben so-
wie differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Auslän-
der, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus ei-
nem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

 4. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jah-
ren die Zahl jener Auszubildenden entwickelt, die mehrfach eine Ausbil-
dung in Deutschland abgebrochen haben (bitte die absoluten und relati-
ven Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 
bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Dritt-
staatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunfts-
land ausweisen)?

 5. Wie viele der Ausbildungsabbrecher absolvierten nach Kenntnis der 
Bundesregierung ihre (abgebrochene) Ausbildung in

a) Klein- bzw. Kleinstbetrieben,

b) Großbetrieben

(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Ver-
änderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben so-
wie jeweils differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, 
Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit 
aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

 6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Abbruchquote bei 
Ausbildungen in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte 
die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Verände-
rung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie 
differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, 
EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem 
Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17072 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 7. Wie viele Ausbildungsabbrecher bezogen nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den letzten zehn Jahren unmittelbar nach Abbruch der Aus-
bildung Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetz-
buch – SGB II und SGB III (bitte die absoluten und relativen Zahlen in-
klusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für 
Bund und Länder angeben sowie jeweils differenziert nach Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit: Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, 
Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

Die Fragen 3 bis 7 werden im Zusammenhang beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

 8. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Vertragslö-
sungen in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die relativen und ab-
soluten Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 
2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, 
Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-
Asylherkunfts-
land ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage 3* verwiesen. Daten für 2019 
liegen der Bundesregierung noch nicht vor.

 9. Wie viele Personen, die in den letzten zehn Jahren ihren Ausbildungsver-
trag vorzeitig gelöst haben, waren nach Kenntnis der Bundesregierung 
Auszubildende in

a) Klein- bzw. Kleinstbetrieben,

b) Großbetrieben

(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Ver-
änderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben so-
wie jeweils differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, 
Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit 
aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Die Berufsbil-
dungsstatistik, auf Grundlage derer Vertragslösungen erhoben werden, erfasst 
nicht die Größe des Ausbildungsbetriebs oder der Ausbildungsstätte. Deshalb 
können die jährlichen Analysen zu den Vertragslösungsquoten nicht nach der 
Betriebsgröße differenziert werden.

10. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Vertragslösungs-
quote in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die relativen und abso-
luten Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 
bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Dritts-
taatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunfts-
land ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage 4* verwiesen. Daten für 2019 
liegen der Bundesregierung noch nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17072 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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11. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jah-
ren die fünf häufigsten Gründe für eine vorzeitige Auflösung des Ausbil-
dungsvertrages bzw. für den Ausbildungsabbruch (bitte mit Auflistung 
nach Häufigkeit der Gründe sowie je für Auszubildende mit deutscher 
Staatsbürgerschaft und für Auszubildende mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft)?

Gründe für Vertragslösungen und Ausbildungsabbrüche werden in der Berufs-
bildungsstatistik nicht erhoben. Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen 
wissenschaftlichen Diskussion ist im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 
2019, Kapitel A5.6 auf Seite 163 ff. zu finden.

12. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ungelerntenquote 
in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 
2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenan-
gehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland aus-
weisen)?

13. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ungelerntenquote 
von Personen,

a) die in Deutschland geboren sind,

b) die nicht in Deutschland geboren sind

in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 
2019 für Bund und Länder angeben sowie differenziert nach Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenan-
gehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland aus-
weisen)?

Die Fragen 12 und 13 werden im Zusammenhang beantwortet.
Zur Beantwortung der Fragen wird auf die Anlage 5* verwiesen. In der amtli-
chen Statistik ist die „Ungelerntenquote“ kein Erhebungsmerkmal. Näherungs-
weise werden Daten zu den Personen ohne allgemeinbildenden Schulabschluss 
bzw. ohne beruflichen Bildungsabschluss dargestellt.

14. Wie viele Ausbildungsstätten bzw. Ausbildungsbetriebe gibt es nach 
Kenntnis der Bundesregierung gegenwärtig in Deutschland insgesamt, 
und wie viele der Ausbildungsbetriebe sind Klein- bzw. Kleinstbetriebe, 
und wie viele sind Großbetriebe (bitte die zuletzt verfügbaren absoluten 
und prozentualen Zahlen für Bund und Länder angeben)?

Zum 30. Juni 2019 (aktuellere Daten liegen nicht vor) gab es in Deutschland 
2,18 Millionen Betriebe, darunter 391.000 Betriebe mit mindestens einer bzw. 
einem Auszubildenden. Weitere Informationen sind der Anlage 6* zu entneh-
men.

15. Wie viele Auszubildende wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren von

a) Klein- bzw. Kleinstbetrieben,

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17072 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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b) Großbetrieben

erfolgreich ausgebildet, d. h. haben einen Berufsabschluss erworben (bit-
te die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Verän-
derung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben sowie 
jeweils differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: Deutsch, 
Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit 
aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

16. Wie viele Auszubildende haben nach Kenntnis der Bundesregierung in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren in Großbetrieben eine Ausbil-
dung absolviert (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der 
prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Län-
der angeben sowie jeweils differenziert nach Staatsangehörigkeit: 
Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsange-
hörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen sowie je nach 
Beschäftigtenzahl der Betriebe: bis zu 250 Mitarbeiter, bis zu 500 Mit-
arbeiter, bis zu 1.000 Mitarbeiter, bis zu 3.000 Mitarbeiter, bis zu 5.000 
Mitarbeiter, bis zu 10.000 Mitarbeiter, über 10.000 Mitarbeiter angeben)?

Die Fragen 15 und 16 werden im Zusammenhang beantwortet.
Der Ausbildungserfolg lässt sich anhand des Indikators der Erfolgsquote dar-
stellen. Für einen Teil der gewünschten Informationen wird auf folgende Veröf-
fentlichung verwiesen: www.bibb.de/dokumente/xls/dazubi_zusatztabellen_aus
laendische-azubis_einzelne-nationalitaeten_2008-2018.xlsx. Eine Differenzie-
rung nach Betriebsgrößen ist nicht möglich. Eine Differenzierung nach Ländern 
kann in der zur Beantwortung verfügbaren Zeit nur für das Jahr 2018 zur Verfü-
gung gestellt werden und ist der Anlage 7* zu entnehmen.

17. Wie viele ausgelernte Auszubildende (ausgebildete Berufsanfänger) wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland in den letzten 
zehn Jahren von Großbetrieben als Mitarbeiter übernommen bzw. ange-
stellt (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen 
Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder angeben 
sowie jeweils differenziert nach Staatsangehörigkeit: Deutsch, Auslän-
der, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus ei-
nem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen sowie je nach Beschäftigten-
zahl der Betriebe: bis zu 250 Mitarbeiter, bis zu 500 Mitarbeiter, bis zu 
1.000 Mitarbeiter, bis zu 3.000 Mitarbeiter, bis zu 5.000 Mitarbeiter, bis 
zu 10.000 Mitarbeiter, über 10.000 Mitarbeiter angeben)?

18. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Übernahmequote 
von ausgelernten Auszubildenden (ausgebildete Berufsanfänger) in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren bei

a) Klein- bzw. Kleinstbetrieben,

b) Großbetrieben

entwickelt (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozen-
tualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Länder an-
geben sowie jeweils differenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit: 
Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsange-
hörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

Die Fragen 17 und 18 werden im Zusammenhang beantwortet.
Informationen zur Übernahme von Auszubildenden liegen aus dem IAB-
Betriebspanel vor, vgl. dazu Anlage 8*. Die Übernahmequote beschreibt den 

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17072 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Anteil der übernommenen Auszubildenden an allen Auszubildenden mit erfol-
greichem Ausbildungsabschluss. Informationen zur Übernahme von Auszubild-
enden differenziert nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit stehen im IAB-
Betriebspanel nicht zur Verfügung. Ebenso sind auch keine Aussagen zur An-
zahl der Einstellungen extern ausgebildeter Berufsanfänger möglich. Derzeit 
liegen aus dem IAB-Betriebspanel Daten bis einschließlich 2018 vor. Eine Aus-
wertung auf Länderebene ist in dem zur Beantwortung verfügbaren Zeitrahmen 
nicht möglich. Eine Auswertung nach weiteren Betriebsgrößen ist aufgrund der 
zu geringen Fallzahlen nicht möglich.

19. Wie viele der vom Ausbildungsbetrieb übernommenen ausgelernten Aus-
zubildenden waren nach Kenntnis der Bundesregierung auch fünf Jahre 
nach der Übernahme noch im Ausbildungsbetrieb angestellt (bitte die ab-
soluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für 
Bund und Länder angeben sowie jeweils differenziert nach Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit: Deutsch, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatenan-
gehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem Top-8-Asylherkunftsland aus-
weisen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

20. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jah-
ren die Zahl der Ausbildungsplätze in Deutschland entwickelt, die von

a) Klein- bzw. Kleinstbetrieben,

b) Großbetrieben

speziell für Auszubildende mit ausländischer Staatsangehörigkeit bereit-
gestellt wurden (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der 
prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Län-
der angeben sowie jeweils differenziert nach Beschäftigtenzahl der Be-
triebe: bis zu 5 Mitarbeiter, bis zu 10 Mitarbeiter, bis zu 20 Mitarbeiter, 
bis zu 30 Mitarbeiter, bis zu 50 Mitarbeiter, bis zu 100 Mitarbeiter, bis zu 
150 Mitarbeiter, bis zu 250 Mitarbeiter, bis zu 500 Mitarbeiter, bis zu 
1.000 Mitarbeiter, bis zu 3.000 Mitarbeiter, bis zu 5.000 Mitarbeiter, bis 
zu 10.000 Mitarbeiter, über 10.000 Mitarbeiter angeben)?

21. Wie viele der in Frage 20 benannten Ausbildungsplätze konnten nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nicht mit ge-
eigneten Bewerbern (Ausbildungsanwärter mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft) besetzt werden, und was waren jeweils die fünf häufigsten 
Gründe hierfür (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der 
prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 für Bund und Län-
der angeben)?

Die Fragen 20 und 21 werden im Zusammenhang beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Zahlen vor.
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22. Wie viele der im Rahmen des ESF-Modellprogramms „JUGEND STÄR-
KEN“ (www.jugend-staerken.de/) sowie der Jugendmigrationsdienste 
(JMD) (www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/integration-un
d-chancen-fuer-junge-menschen/jugendmigrationsdienste/jugendmigrati
onsdienste/86208) geförderten jungen Ausländer haben nach Kenntnis 
der Bundesregierung seit Bestehen der jeweiligen Förderprogramme in 
Deutschland

a) eine Berufsausbildung aufgenommen sowie

b) einen Berufsabschluss erworben

(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der prozentualen Ver-
änderung seit Bestehen der Förderprogramme angeben sowie jeweils dif-
ferenziert nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit: Ausländer, EU-
Ausländer, Drittstaatenangehöriger, Staatsangehörigkeit aus einem 
Top-8-Asylherkunftsland ausweisen)?

Im Programm des Europäischen Sozialfonds „JUGEND STÄRKEN im Quar-
tier“ wird erhoben, ob sich Teilnehmende nach Projektende in schulischer oder 
beruflicher Bildung befinden. Da diese beiden Bildungsformen jedoch nicht se-
parat erfasst werden, liegen Daten im Sinne der Fragestellung nicht vor. Anga-
ben zum Erwerb eines Berufsabschlusses werden nicht erhoben.
In der Statistik „i-mpuls“ der Jugendmigrationsdienste (JMD) liegen keine Da-
ten im Sinne der Fragestellung vor. Bei den längerfristigen Case-Management-
Fällen wird die jeweilige Lebenssituation, die u. a. auch in einer Berufsausbil-
dung bestehen kann, nach der Beendigung des Case Managements erhoben. 
Diese Angaben lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den Zeitpunkt des Be-
ginns der Ausbildung zu. Angaben zum Erwerb eines Berufsabschlusses wer-
den nicht erhoben.
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